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TEIL B: YACHT-HAFTPFLICHT-BEDINGUNGEN

§1 Gegenstand der Versicherung

1.	 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen Versicherungsschutz für 
den Fall, dass sie wegen eines Schadenereignisses, das im Zusammenhang mit Besitz und Gebrauch des in der 
Police genannten Fahrzeugs eingetreten ist, von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
auf Schadenersatz (für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) in Anspruch genommen werden.

2.	 Mitversicherte Personen sind:

a)	 der Eigner (wenn er nicht selbst Versicherungsnehmer ist) und Halter;

b)	 der Kapitän und die Crew-Mitglieder sowie jede Person, die sich mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
oder des Eigners als Gast an Bord des Fahrzeugs befindet;

c)	 jede Person, die mit Zustimmung des Versicherungsnehmers oder des Eigners im Zusammenhang mit 
dem Gebrauch des Fahrzeugs ein Beiboot des Fahrzeugs gebraucht oder Sport ausübt mit zum Fahrzeug 
gehörenden Wassersportgeräten oder Tauchausrüstungen.

§ 2 Zusätzliche Deckung

1.	 Wassersportgeräte und Tauchen

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Haftpflicht aus Gebrauch von Beibooten des Fahrzeugs 
(sofern hierfür kein eigener Fahrzeugausweis erforderlich ist) und aus Ausübung von Sport mit zum Fahrzeug 
gehörenden Wassersportgeräten und Tauchausrüstungen, vorausgesetzt, dass dies im Zusammenhang mit 
dem Gebrauch des Fahrzeugs geschieht.

2.	 Gewässerschäden

Ebenfalls besteht Versicherungsschutz für die Haftpflicht für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschliesslich des Grundwassers (Gewässerschäden), wobei hinsichtlich dieser Gewässerschäden 
Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden.

3.	 Unbeabsichtigtes Auslösen von Rettungsmitteln

Weiterhin besteht Deckungsschutz für entstandene Such- und Hilfekosten durch das unbeabsichtigte Auslösen 
von Notfallrettungsmitteln wie EPIRB oder DSC, ohne dass eine Notfallsituation vorliegt, soweit diese nicht 
anderweitig erstattet werden können.

4.	 Skipper-Haftpflichtdeckung

a)	 Versicherungsschutz nach § 1 Nr. 1 wird dem Versicherungsnehmer als natürliche Person und den 
Crew-Mitgliedern als mitversicherten Personen auch gewährt für gesetzliche Haftpflicht wegen eines 
Schadenereignisses, das im Zusammenhang mit dem nicht gewerblichen Gebrauch eines nicht in der Police 
genannten Fahrzeuges (inklusive des Beibootes) eingetreten ist, welches durch den Versicherungsnehmer selbst 
gechartert oder geliehen worden ist und das von ihm selbst als Skipper geführt wird (Skipperhaftpflichtdeckung).

b)	 Für Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an dem gecharterten oder geliehenen Fahrzeug und/oder 
dessen Ausrüstung, Inventar und Zubehör durch den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen 
verursacht worden sind, gilt diese Skipperhaftpflichtdeckung nur, soweit solche Haftpflichtansprüche wegen 
grober Fahrlässigkeit geltend gemacht werden und die grobe Fahrlässigkeit durch eine autorisierte Behörde, 
ein Gericht oder eines seitens des Versicherers anerkannten Vergleiches festgestellt worden ist. In diesem 
Fall beträgt die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers CHF 2‘500.00.

c)	 Mitversichert sind weiterhin berechtigte Haftpflichtansprüche des Vercharterers oder Eigners der geführten 
Yacht wegen des Verlusts nachgewiesener Chartereinnahmen der betroffenen Nachfolgevercharterungen 
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durch einen von den versicherten Personen verursachten Schaden bis zu einem Betrag von maximal CHF 
20‘000.00. Dies gilt für bereits gebuchte und angezahlte Charterverträge am Tag des Schadens, soweit keine 
Umbuchung auf eine andere Yacht möglich ist und die Reparaturdauer mehr als drei Tage beträgt.

d)	 Im Übrigen wird aus dieser Skipperhaftpflichtdeckung Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung 
nicht aus einem anderen Versicherungsverhältnis – insbesondere aus einem für das gecharterte oder 
geliehene Fahrzeug bestehenden Wassersport-Haftpflicht-Versicherungsverhältnis – beansprucht werden 
kann (Subsidiarität der Skipperhaftpflichtdeckung).

§ 3 Geltungsbereich

Die Versicherung gilt für das in der Police genannte Fahrtgebiet. Gelegentliches und ungeplantes Überschreiten der 
Fahrtgrenzen gilt mitversichert, ist aber dem Versicherer unverzüglich zu melden. Der Versicherer kann in diesen 
Fällen eine angemessene Zuschlagsprämie erheben. Ausschliesslich für die Skipper-Haftpflichtversicherung gem.    
§ 2 Nr. 4 gilt eine weltweite Deckung.

§ 4 Umfang des Versicherungsschutzes

1.	 Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche sowie die Freistellung von Schadenersatzverpflichtungen, deren Berechtigung geklärt 
ist durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch einen vom Versicherer geschlossenen oder 
genehmigten Vergleich oder durch eine vom Versicherer abgegebene oder genehmigte Anerkennung.

2.	 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, im Namen der versicherten Personen Ansprüche nach Nr. 1 zu befriedigen 
und/oder abzuwehren. Wenn eine vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch 
Anerkennung, Befriedigung oder Vergleich an dem Verhalten einer versicherten Person scheitert, hat der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen.

3.	 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die in der Police ausgewiesenen Versicherungssummen die 
Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache 
gelten als ein Schadenereignis. Aufwendungen des Versicherers für Kosten – einschliesslich der Kosten zur 
Abwendung und Minderung des Schadens - werden nicht als Leistungen auf die betreffende Versicherungssumme 
angerechnet. Dies gilt nicht für Kosten bei Haftpflichtansprüchen, die nach dem Recht der USA oder Kanadas 
geltend gemacht werden. In diesem Fall werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten, auch wenn 
sie auf dessen Weisung entstanden sind, auf die Versicherungssumme angerechnet. Die Versicherungssumme 
pro Schadenereignis sowie die Gesamtleistung für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres ergeben 
sich aus der Police.

§ 5 Rückzug des Kennzeichens 

Der Versicherer kann den Rückzug des Kennzeichens veranlassen, wenn der Versicherungsnehmer die Prämie oder 
einen Rückgriffsbetrag nicht bezahlt. Der Rückzug aus einem anderen gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten 
Grund bleibt vorbehalten.

§ 6 Ausschlüsse der Haftpflicht-Versicherung

Ausgeschlossen von der Versicherung sind:

1.	 Haftpflichtansprüche aus Schadenereignissen, die eintreten, während das Fahrzeug, seine Beiboote oder 
Wassersportgeräte von einer verantwortlichen Person geführt wird, die nicht die für das Führen des Fahrzeuges 
erforderliche behördliche Erlaubnis besitzt. Dabei bleibt jedoch die Verpflichtung zur Leistung gegenüber den 
übrigen versicherten Personen bestehen, wenn der Versicherungsnehmer oder Eigner das Vorliegen der Erlaubnis 
beim verantwortlichen Schiffsführer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein Unberechtigter das 
Fahrzeug geführt hat.

2.	 Haftpflichtansprüche aus Schadenereignissen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Tauchausrüstungen 
eintreten, wenn die die Tauchausrüstung gebrauchende Person nicht eine anerkannte Taucherlizenz besitzt. 
Dies gilt nicht für Ausbildungs- oder Trainingsstunden, die von einem Crew-Mitglied gegeben werden, welches 
qualifizierter und lizenzierter Tauch-Ausbilder ist;
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3.	 Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers oder des Eigners gegen mitversicherte Personen wegen Sach- 
oder Vermögensschäden;

4.	 Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander, soweit es um Sachschäden von weniger als CHF 
200.00 geht; dasselbe gilt für Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer 
oder den Eigner;

5.	 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags- oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht hinausgehen oder Ansprüche, die durch Vertrag begründet worden sind (z.B. auf Erfüllung von 
Verträgen). Dies gilt auch dann, wenn die aus dem Vertrag resultierenden Ansprüche im Gesetz geregelt sind 
(z.B. Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung, wegen Rücktritt oder Minderung);

6.	 Haftpflichtansprüche, die auf Schadenersatzleistungen mit Strafcharakter („Punitive Damages“) gerichtet sind;

7.	 Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen der eigenen beruflich beschäftigten Besatzungsmitglieder gegen den 
Versicherungsnehmer oder den Eigner. Versichert sind im Rahmen dieser Bedingungen jedoch gesetzliche 
Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bzw. der sonstigen Arbeitsunfall-Versicherer;

8.	 Haftpflichtansprüche aus Gewässerschadenhaftung (§ 2 Nr. 2), soweit es sich um solche Gewässerschäden 
handelt, die verursacht sind durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer oder 
durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer, durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen oder behördlichen Anordnungen, durch Kriegsereignisse, Aufruhr, innere 
Unruhen, Verfügungen von hoher Hand oder Erdbeben.

§ 7 Verhandlungen im Schadenfall

Die Verhandlungen mit den Geschädigten werden durch das Versicherungsunternehmen bzw. Pantaenius geführt. 
Die versicherten Personen dürfen von sich aus den Geschädigten gegenüber keine Forderungen anerkennen 
und keine Zahlungen leisten. Kommt es zu einem Zivilprozess, so haben die versicherten Personen dem 
Versicherungsunternehmen dessen Führung zu überlassen. Die vom Versicherungsunternehmen getroffene 
Erledigung des Schadens ist für die versicherten Personen verbindlich.


